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Info zum Bildungsurlaubsgesetz 

Da es immer wieder Irritationen bei der Inanspruchnahme von „Bildungsurlaub“ zur 
Teamleiterausbildung und anderen Ausbildungen die Bildungsurlabberechtigt sind gibt, im Folgenden 
ein Auszug aus dem Hamburgischen Bildungsurlaubsgesetz. 

Der Volltext des Gesetzes ist Abrufbar  unter 

http://hh.juris.de/hh/BiUrlG_HA_P17.htm 

Auszug aus dem Gesetz 

Hamburgisches Bildungsurlaubsgesetz  

Vom 21. Januar 1974 

Fundstelle: HmbGVBl. 1974, S. 6 

§ 1 

Grundsatz 

(1) Durch ihre Freistellung von der Arbeit nach Maßgabe dieses Gesetzes soll Arbeitnehmern die 
Teilnahme an anerkannten Veranstaltungen sowohl der politischen Bildung als auch der beruflichen 
Weiterbildung und zur Qualifizierung für die Wahrnehmung ehrenamtlicher Tätigkeiten ermöglicht 
werden. 

(2) Politische Bildung soll die Fähigkeit der Arbeitnehmer fordern, politische Zusammenhänge zu 
beurteilen und politische und gesellschaftliche Aufgaben wahrzunehmen. 

(3) Berufliche Weiterbildung soll den Arbeitnehmern dazu verhelfen, ihre berufliche Qualifikation und 
Mobilität zu erhalten, zu verbessern oder zu erweitern. 

(4) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Bereiche der ehrenamtlichen Tätigkeit 
festzusetzen, für deren Vorbereitung Freistellungen zu gewähren sind. 

§ 3 

Freistellungsanspruch 

Jeder Arbeitnehmer kann innerhalb eines Zeitraumes von zwei aufeinander folgenden Kalenderjahren 
Freistellung von der Arbeit zur Teilnahme an anerkannten Bildungsveranstaltungen beanspruchen. 

§ 9 

Gewährung der Freistellung 

(1) 1 Freistellung soll nur für anerkannte Bildungsveranstaltungen gewährt werden, die in der Regel an 
mindestens fünf, in Ausnahmefällen an mindestens drei aufeinander folgenden Tagen stattfinden. 
2 Wenn die Art der Bildungsveranstaltung es erfordert, kann Freistellung innerhalb eines Zeitraumes 
von höchstens zehn Wochen für jeweils einen Tag in der Woche gewährt werden. 
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(2) 1 Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber auf Verlangen die Anmeldung zur 
Bildungsveranstaltung und die Teilnahme an der Bildungsveranstaltung nachzuweisen. 2 Die für den 
Nachweis erforderlichen Bescheinigungen sind dem Arbeitnehmer vom Träger der 
Bildungsveranstaltung kostenlos auszustellen. 

§ 13 

Fortzahlung des Arbeitsentgelts 

(1) 1 Für die Zeit, in der der Arbeitnehmer zur Teilnahme an anerkannten Bildungsveranstaltungen 
freigestellt ist, hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer das durchschnittliche Arbeitsentgelt, das der 
Arbeitnehmer in den letzten dreizehn Wochen vor Beginn der Freistellung erhalten hat, fortzuzahlen.  

 

 (3) 1 Der Arbeitnehmer muss sich auf das Arbeitsentgelt denjenigen Betrag anrechnen lassen, den er 
wegen seiner Teilnahme an der Bildungsveranstaltung von dem Bildungsträger oder von anderer 
Seite als Beihilfe oder Zuschuss auf Grund anderer Bestimmungen erhalten hat. 2 Der Arbeitnehmer 
ist verpflichtet, sich um derartige Beihilfen und Zuschüsse zu bemühen. 

(4) Ausgenommen von der Anrechnung nach Absatz 3 Satz 1 bleiben Beträge, die der Arbeitnehmer 
als Entschädigung entstandener Auslagen, insbesondere für Fahrkosten, erhalten hat. 

(5) Entfällt gemäß Absatz 3 Satz 1 infolge der Anrechnung anderweitiger Beträge die Fortzahlung des 
Arbeitsentgelts ganz oder teilweise, so wird dadurch die Verpflichtung des Arbeitgebers zur 
Weiterentrichtung der Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung nach der Höhe des 
Arbeitsentgelts gemäß Absatz 1 nicht berührt. 

§ 14 

Verbot der Benachteiligung 

Arbeitnehmer, die die Freistellung zur Teilnahme an Bildungsveranstaltungen in Anspruch nehmen, 
dürfen deswegen nicht benachteiligt werden. 

§ 15 

Anerkennung von Bildungsveranstaltungen 

(1) Freistellung im Sinne dieses Gesetzes kann nur für Bildungsveranstaltungen beanspruch werden, 
die von der zuständigen Behörde oder in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland nach 
mit den Bestimmungen dieses Gesetzes inhaltlich übereinstimmenden Kriterien anerkannt sind. 

(2) 1 Die Anerkennung setzt voraus, dass es sich um Veranstaltungen im Sinne des § 1 dieses 
Gesetzes handelt und dass die Veranstalter die Bildungsveranstaltungen selbst planen und 
durchführen sowie hinsichtlich ihrer Einrichtungen und materiellen Ausstattung, ihrer Lehrkräfte und 
ihrer Bildungsziele eine sachgemäße Bildung gewährleisten. 2 Die Ziele der Veranstalter und der 
Bildungsveranstaltungen müssen mit der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des 
Grundgesetzes im Einklang stehen, 

(3) Die Anerkennung kann versagt oder zurückgenommen werden, wenn der Veranstalter wiederholt 
schuldhaft gegen die Bestimmungen dieses Gesetzes und daraus erwachsene Verpflichtungen 
verstoßen hat. 

(4) Die zur Ausführung der Absätze 1 und 2 notwendigen Vorschriften erlässt der Senat durch 
Rechtsverordnung. 



(5) Das Verfahren für die Anerkennung nach den Absätzen 1 und 2 kann über den Einheitlichen 
Ansprechpartner Hamburg abgewickelt werden. Es gelten die Bestimmungen des § 42a und der § 
§ 71a bis 71e des Hamburgischen Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 9. November 1977 
(HmbGVBl. S. 333, 402), zuletzt geändert am 15. Dezember 2009 (HmbGVBl. S. 444, 449), in der 
jeweils geltenden Fassung, über die Genehmigungsfiktion sowie das Verfahren über die einheitliche 
Stelle. 

§ 17 

Unabdingbarkeit 

Von den vorstehenden Bestimmungen darf nicht zu Ungunsten des Arbeitnehmers 
abgewichen werden. 

------------------------------------------------------------------------------- 

Dies ist keine juristische Beratung sondern nur ein Hinweis auf bestehendes hamburgisches Gesetz 

Jugend-Lehrausschuss 

Hans-Peter Biallas 


